
VSS-Mitteilung Nr. 5/2021 vom 5. Mai 2021 
 
An die Präsidenten 
der VSS Mitgliedsvereine! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem vorliegenden Schreiben informiert der VSS zu relevanten Themen und erinnert an die 
wichtigsten Termine. 
 
Der VSS informiert: 
 
VSS-Mitgliederversammlung 2021 
Mit rund 500 Vereinen und mehr als 85.000 Mitgliedern ist der VSS die größte 
Interessenvertretung in Südtirol. Die jährliche Mitgliederversammlung findet am Freitag, den 14. 
Mai 2021 mit Beginn um 19.30 Uhr online statt. 
 
Erinnerung: Steuererklärung 2020 – Mod. Redditi ENC 
Die VSS-Geschäftsstelle bietet den Mitgliedsvereinen mit Option 398/91 für das Geschäftsjahr 
Jänner bis Dezember auch heuer wieder eine Hilfestellung bei der Abfassung der Steuererklärung 
2021 Mod. Redditi ENC an. Jene Mitgliedsvereine, welche von diesem Service Gebrauch machen 
wollen, müssen die erforderlichen Unterlagen innerhalb 15. Mai 2021 der Geschäftsstelle 
übermitteln, damit die Berechnung für die Zahlung der Steuern fristgerecht mit Fälligkeit am 30. 
Juni 2021 vorgenommen werden kann.  
 
5-Promille für den VSS 
Mehr als 16.500 Kinder und Jugendliche nehmen an den Sportveranstaltungen des Verbandes der 
Sportvereine Südtirols (VSS) teil. Damit setzt die teilnehmerstärkste Interessenvertretung ein 
starkes Zeichen für den Breiten- und Jugendsport in Südtirol. 
Helfen auch Sie, Südtirols Jugend für Sport und Bewegung zu begeistern. Bestimmen Sie 5-
Promille Ihrer Einkommenssteuer für den Verband der Sportvereine Südtirols. Es reicht die 
Angabe der Steuernummer des VSS (80022790218) und Ihre Unterschrift auf dem eigens 
vorgesehenen Feld für Volontariatsvereine. 
 
VSS-Ehrenordnung: 
Beim VSS können Ehrungen für Vereine oder Personen für besondere und außergewöhnliche 
Verdienste um Leistungen um den Südtiroler Sport beantragt werden. Ausgezeichnet werden 
können: (1) Mitgliedsvereine des VSS, (2) Verdiente Funktionäre und Fachleute der 
Mitgliedsvereine, (3) Persönlichkeiten, die besondere Verdienste um den Südtiroler Sport 
erworben haben sowie Sportler, die sich durch ihre außergewöhnlichen Leistungen hervorgetan 
haben. Die genauen Bestimmungen und das Antragsformular zur VSS-Ehrenordnung finden Sie 
auf der VSS-Homepage im Menüpunkt Service unter Ehrenordnung. 
 
VSS-Juniorteam – Initiative „Sporternährung kompakt“  
Die Auftaktveranstaltung und die erste Live-Koch-Session der Vortragsreihe „Sporternährung 
Kompakt“ mit der Ernährungstherapeutin und -wissenschaftlerin Hanna Thuile waren sehr 
erfolgreich. Es werden noch zwei Live-Koch-Sessions veranstaltet, weitere Informationen finden 
Sie hier. 
 
Das Südtiroler Sportjahrbuch 2020 
Bilder, Namen und Geschichten stehen im Mittelpunkt der fünften Auflage des Südtiroler 
Sportjahrbuches, das die sportlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres in Form eines 
spannenden Rückblickes zusammenfasst. Das Sportjahrbuch 2020 wurde im Auftrag des Amtes 
für Sport der Autonomen Provinz Bozen von der Agentur HK Media erstellt und kann kostenlos im 
Sportamt abgeholt oder unter sport@provinz.bz.it angefordert werden. Das Buch kann auch auf 
der Webseite www.provinz.bz.it/sport interaktiv durchgeblättert und als PDF heruntergeladen 
werden. 

http://www.vss.bz.it/
https://www.vss.bz.it/vss/vss-juniorteam
mailto:sport@provinz.bz.it
http://www.provinz.bz.it/sport


 
 
Termine und Fristen im Monat Mai: 
 
15. Mai 2021: Registro IVA Minori 
Alle Amateursportvereine, die das pauschale Steuergesetz Nr. 398/91 anwenden, müssen 
innerhalb jeden 15. des Monats die gewerblichen Einnahmen des Vormonats im dafür vorgesehen 
Einnahmeregister laut DM 11/2/97 eintragen. 
 
17. Mai 2021: Erste Trimestrale MwSt.-Einzahlung 
Alle Vereine die Aufgrund des Gesetzes Nr. 398/91 das pauschale Steuergesetz anwenden, 
müssen die im Zeitraum Jänner bis März 2021 kassierte MwSt. berechnen und den 
Zahlungsvordruck F24 an die Finanzverwaltung schicken. Die Abgabenkennzahl ist die Nr. 6031. 
Der Termin für die Zahlung ist der 17. Mai 2021. 
 
17. Mai 2021: Einzahlungen Lohnsteuer und Sozialabgaben 
Die im Monat April 2021 von den Steuersubstituten (z.B. Sportvereine) einbehaltene 
Einkommenssteuer (IRPEF), wie auch die Abzugssteuer bzw. Vorsteuer, muss mit elektronischem 
Überweisungsauftrag F24 eingezahlt werden. Der Steuereinbehalt betrifft die im April bezahlten 
Löhne und Gehälter, die Entgelte der Freiberufler und gelegentlich freie Mitarbeiter sowie die 
steuerbegünstigten Entgelte über 10.000,00 €. Zusätzlich müssen Sportvereine für die 
Beschäftigten und freien Mitarbeiter die INPS-Beiträge für den Monat April elektronisch 
überweisen.  
 
31. Mai 2021: Tätigkeitsbericht|Jahresabschlussrechnung|Aufstellung Spendeneinnahmen 
Alle im Landesverzeichnis der Ehrenamtlich tätigen Organisationen oder im Landesverzeichnis der 
Juristischen Personen des Privatrechts eingetragenen Vereinigungen 
(Durchführungsbestimmungen zum Landesgesetz 11/93) müssen dem Amt für 
Kabinettsangelegenheiten, Silvius-Magnago-Platz 1, 39100 Bozen innerhalb 31. Mai eines jeden 
Jahres einen auf das vorhergehende Kalenderjahr bezogenen Tätigkeitsbericht und eine 
Jahresabschlussrechnung übermitteln. Zusätzlich müssen die im Landesverzeichnis der 
ehrenamtlich tätigen Organisationen eingetragenen Vereine eine Aufstellung der 
Spendeneinnahmen mit Angabe des Geldgebers, sofern letzterer nicht anonym zu bleiben 
wünscht, einreichen. 
Da die Frist für die Genehmigung der Jahresabschlussrechnung auf den 30. Juni aufgeschoben 
wurde, ist es nicht notwendig, dass die beim Amt abgegebene Jahresabschlussrechnung durch 
die Mitgliederversammlung genehmigt wurde. 
Aufgrund der bestehenden Beschränkungen wegen dem Coronavirus ist es nicht möglich, die 
Unterlagen direkt beim Amt abzugeben. Nach Möglichkeit sollten die Vereine die Unterlagen auf 
telematischem Weg an die Emailadresse Aussenbeziehungen.Ehrenamt@provinz.bz.it oder, 
sofern sie über eine PEC/ZEP - Adresse verfügen, an die PEC ae-rv@pec.prov.bz.it versenden. 
Bei der Übermittlung mittels E-Mail oder PEC/ZEP müssen die Dokumente eigenhändig 
unterschreiben werden, weiters muss eine Kopie des Personalausweises der unterschreibenden 
Person mitgeschickt werden. 
Neue Modelle für die Übermittlung der Jahresabschlussrechnung: 
Aufgrund der Reform des Dritten Sektors müssen neue Modelle bei der Übermittlung der Bilanz 
bzw. Jahresabschlussrechnung verwendet werden. Die Modelle finden Sie unter folgendem Link 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

mailto:Aussenbeziehungen.Ehrenamt@provinz.bz.it
mailto:ae-rv@pec.prov.bz.it
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